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1 Einführung 
Der Begriff Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) steht für das gemeinsame Vorhaben von 
Bund, Ländern und Kommunen, ihre Datenbestände mit Raumbezug (Geodaten) auf standardisierte 
und einfache Weise über das Internet bereitzustellen. 

Die GDI-DE wurde 2003 von Bund und Ländern beschlossen. Seit 2004 setzen Bund und Länder auf 
der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung in Kooperation mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden die GDI-DE mit konkreten Maßnahmen um. Ein erster Meilenstein des gemeinsamen 
Aufbaus war die Verabschiedung eines gemeinsamen Architekturkonzepts GDI-DE im Jahr 2007. Das 
Architekturkonzept der GDI-DE wird seitdem regelmäßig weiterentwickelt und fortgeschrieben. Es 
beschreibt die technischen Regeln und Komponenten, die dem Betrieb der GDI-DE zugrunde liegen, 
sowie deren Ausbau und Weiterentwicklung. 

1.1 Definition Geodateninfrastruktur 
Eine grundlegende Definition des Begriffs „Geodateninfrastruktur“ findet sich in dem 2009 
erlassenen und 2012 geänderten Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG, 2009): 

„Geodateninfrastruktur ist eine Infrastruktur bestehend aus Geodaten, Metadaten und 
Geodatendiensten, Netzdiensten und -technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, 
über Zugang und Verwendung sowie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, -prozesse 
und -verfahren mit dem Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu machen.“  

 

 

Abbildung 1:  Komponenten und Rahmenbedingungen einer Geodateninfrastruktur 

Eine Geodateninfrastruktur besteht demnach im Kern aus Geodaten, Geodatendiensten, Metadaten 
sowie Netzen, sie wird von einer Vielzahl an Akteuren entwickelt und betrieben. Dazu bedarf es 
ergänzender Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit:  

• Rechtsnormen legen die notwendigen rechtsverbindlichen Grundlagen zur Bereitstellung von 
Geodaten und Geodatendiensten fest;  

• Zugang und Nutzung der Geodaten und Geodatendienste werden durch Vereinbarungen 
zwischen Bereitstellern und Nutzern geregelt;  
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• Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen gewährleisten die Funktionsfähigkeit der 
Geodateninfrastruktur; 

• Normen, Standards und Spezifikationen definieren die Voraussetzungen für Interoperabilität 
von Geodaten und Geodatendiensten.  

1.2 Zweck und Zielgruppen des Architekturkonzepts 
Um ein reibungsloses Zusammenwirken der technischen Komponenten der GDI-DE zu ermöglichen, 
sind organisatorische und technische Rahmenvorgaben erforderlich, die zusammenfassend als 
Architekturkonzept der GDI-DE bezeichnet werden. Das Architekturkonzept wurde im Vorfeld der 
Verabschiedung und Veröffentlichung in einem breit angelegten Konsensprozess mit den Beteiligten 
(Stakeholdern) abgestimmt und dient den Akteuren der GDI-DE als gemeinsame Handlungs-
grundlage. Die Architekturdokumente der GDI-DE richten sich an Entscheider, Fachexperten, 
Projektleiter und IT-Spezialisten aus öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft sowie alle 
Interessierte, die zum Betrieb und Ausbau der GDI-DE beitragen.  

Die grundlegenden Empfehlungen des Architekturkonzepts sollen auf allen Ebenen der öffentlichen 
Verwaltung bei der Beschaffung, Erstellung und Weiterentwicklung von Software-Systemen 
angewendet werden. Sie eignen sich auch zum Einsatz in Wirtschaft, Wissenschaft und anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. 

Seit Veröffentlichung der Version 2.0 des Architekturkonzepts im September 2010 sind wesentliche 
Veränderungen eingetreten, die eine Fortschreibung erfordern: 

• Inkrafttreten weiterer Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 2007/2/EG (EU-
Kommission, 2007);  

• Konkretisierung und Vervollständigung der Sammlung von Handlungsanweisungen zur 
Umsetzung der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen; 

• Fortschreibung internationaler Normen, Standards und Spezifikationen sowie weitere 
Konkretisierung ihrer Anwendung; 

• Inkrafttreten einer neuen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 
einschließlich der Regelungen zum Betrieb von zentralen nationalen Komponenten der GDI-
DE (VV GDI-DE, 2013); 

• Fortschritte bei Einrichtung und Betrieb der zentralen nationalen technischen Komponenten 
für die GDI-DE; 

• Einbeziehung weiterer Fachdatenbestände und Vorhaben des E-Government mit raum-
bezogenen Daten in die GDI-DE; 

• Veränderte Anforderungen der Öffentlichkeit und der Politik an Open Government und Open 
Data.  
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1.3 Aufbau und Fortführung der Architektur 
Zur leichteren Handhabung ist das Architekturkonzept der GDI-DE aus einzelnen Dokumenten in drei 
verschiedenen Kategorien (grundsätzliche Festlegungen, spezielle technische Festlegungen und 
Empfehlungen) aufgebaut: 

 

Abbildung 2:  Architekturkonzept der GDI-DE – Übersicht über die Architekturdokumente  

Grundsätzliche Festlegungen werden mit Beschluss des LG GDI-DE in folgenden Dokumenten 
getroffen: 

• Das Dokument „Architektur der GDI-DE – Ziele und Grundlagen“ erläutert die strategischen 
Ziele, fachliche und technische Grundsätze sowie die rechtlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der GDI-DE. 

• Das Dokument „Architektur der GDI-DE – Technik“ beschreibt die verschiedenen Architektur-
komponenten und referenziert hierfür relevante Normen, Standards und Spezifikationen. 

• Das Dokument „Architektur der GDI-DE – Maßnahmenplan“ zeigt die für die künftige 
Entwicklung der GDI-DE erforderlichen Schritte auf. 

Spezielle technische Festlegungen, vor allem in Bezug auf Technik und Betrieb von Komponenten der 
GDI-DE, werden mit Beschluss des LG GDI-DE in folgenden Dokumenten getroffen: 

• Profile der GDI-DE zu internationalen oder nationalen Normen und Standards (z. B. das Profil 
WMS-DE als Konkretisierung des OGC WMS); 

• Konventionen, die über eine Norm oder Spezifikation hinausgehen (z. B. bezüglich des Inhalts 
von Metadatenelementen). 

Darüber hinausgehende Informationen werden als Handlungsempfehlungen weiter konkretisiert 
(z. B. in der Umsetzungsanleitung zu INSPIRE-konformen Downloaddiensten). Die Handlungs-
empfehlungen werden von den Arbeitskreisen der GDI-DE in Zusammenarbeit mit der Kst. GDI-DE 
erarbeitet. Beschlüsse des LG GDI-DE sind für die Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen 
nicht notwendig, das LG GDI-DE wird hierzu regelmäßig vorab durch die Kst. GDI-DE informiert.  
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Die drei Dokumente mit grundsätzlichen Festlegungen werden im Auftrag des LG GDI-DE durch den 
Arbeitskreis Architektur erarbeitet und fortgeschrieben. Der Arbeitskreis Architektur setzt sich aus 
Vertretern der Geodateninfrastrukturen von Bund und Ländern zusammen, er wird von der 
Kst. GDI-DE geleitet und bei Bedarf durch externe Experten unterstützt. Die Dokumente mit 
speziellen technischen Festlegungen werden von den zuständigen Arbeitskreisen der GDI-DE in 
Abstimmung mit dem AK Architektur erstellt und aktualisiert.  

Querverweise machen wichtige Zusammenhänge zwischen den Dokumenten der GDI-DE kenntlich. 
Darüber hinaus werden Referenzen zu wichtigen Dokumenten außerhalb des Architekturkonzepts 
genannt, z. B. zu den Veröffentlichungen der INSPIRE-Gremien.  

Die Anwendbarkeit des Architekturkonzepts zeigt sich im laufenden Betrieb von architektur-
konformen IT-Systemen und Geodaten. Neue Anforderungen an das Architekturkonzept bzw. 
Meldungen erkannter Fehler sind formlos über die Kst. GDI-DE an den AK Architektur zu richten. 
Fortgeschrieben werden jeweils einzelne Dokumente. Die neuesten Versionen aller Architektur-
dokumente bilden gemeinsam die aktuelle Version des Architekturkonzepts der GDI-DE, die auf der 
Webseite der GDI-DE veröffentlicht wird.  

Die Zählung der Versionen eines Dokuments erfolgt dreistufig:   

Die Hauptversion (z. B. 2.0.0 auf 3.0.0) wird hochgezählt, wenn sich inhaltliche oder strukturelle 
Änderungen mit Auswirkungen auf viele Dokumente ergeben haben. Hierfür ist vor der 
Veröffentlichung ein Beschluss des LG GDI-DE erforderlich.  

Die Unterversion (z. B. 3.0.0 auf 3.1.0) wird hochgezählt, wenn sich Änderungen geringeren Umfangs 
an den Inhalten eines Dokuments ergeben haben. Auch hierfür ist vor der Veröffentlichung ein 
Beschluss des LG GDI-DE erforderlich.   

Der Korrekturstand (z. B. 3.0.0 auf 3.0.1) wird hochgezählt, wenn sich editorische oder geringfügige 
inhaltliche Änderungen an Dokumenten ergeben. Das LG GDI-DE wird über die Änderungen 
informiert. Ein Beschluss des LG GDI-DE vor der Veröffentlichung ist nicht vorgesehen.  
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2 Organisation der GDI-DE 
Die GDI-DE ist ein gemeinsames Vorhaben von Bund, Ländern und Kommunen, das vom Chef des 
Bundeskanzleramts und den Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder im Rahmen des 
nationalen E-Governments im Jahr 2003 beschlossen wurde und seit 2004 in verteilter 
Verantwortung umgesetzt wird. Die kommunalen Spitzenverbände wirken an dem gemeinsamen 
Aufbau der GDI-DE mit. Die GDI-DE wirkt fach- und ebenenübergreifend und leistet durch die 
Bereitstellung von Geodaten einen wesentlichen Beitrag zu den E-Government-Initiativen von Bund, 
Ländern und Kommunen. Die wesentlichen organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen 
für den Aufbau und Betrieb zentraler Teile der GDI-DE sind in einer Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern festgelegt (Verwaltungsvereinbarung GDI-DE, 2013). Diese 
Verwaltungsvereinbarung bestimmt auch die Aufgaben für den Betrieb der zentralen nationalen 
Komponenten der GDI-DE.  

Seit 2010 erfolgt die Umsetzung der GDI-DE im Verantwortungsbereich des IT-Planungsrates (IT-PLR). 
Als Gremium zur Steuerung und Koordinierung strategischer und konzeptioneller Aufgaben und 
Entscheidungen der GDI-DE fungiert das Lenkungsgremium der Geodateninfrastruktur Deutschland 
(LG GDI-DE). Es setzt sich aus Vertretern des Bundes, der Länder und der kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene zusammen, die ihre Voten in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich abstimmen. Das Lenkungsgremium GDI-DE nimmt u. a. die Funktion der 
nationalen Anlaufstelle auf Bundesebene nach Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) 
wahr. Ständige Gäste des LG GDI-DE sind das Bundesministerium für Umwelt, Reaktorsicherheit und 
Naturschutz, das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, die Koordinierungsstelle GDI-DE, die 
GIW-Kommission und Vertreter der Wissenschaft.     

Zur operativen Unterstützung des LG GDI-DE ist auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE 
beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) die Koordinierungsstelle der Geodaten-
infrastruktur Deutschland (Kst. GDI-DE) eingerichtet. Die Kst. GDI-DE koordiniert die Ausführung der 
Beschlüsse und Aufträge des LG GDI-DE zur Umsetzung der GDI-DE und der INSPIRE-Richtlinie. Sie 
wird bei ihren Aufgaben durch GDI-Kontaktstellen des Bundes bzw. der Länder unterstützt. Die 
Belange der geodatenhaltenden Stellen der Länder, einschließlich der Kommunen, werden 
grundsätzlich über die GDI-Kontaktstellen der Länder eingebracht.  

Die GDI-Kontaktstellen von Bund und Ländern unterstützen den Aufbau und den Betrieb der GDI des 
Bundes bzw. des jeweiligen Bundeslandes im Rahmen der GDI-DE. Sie fungieren als Ansprechpartner 
der Kst. GDI-DE und stellen die Verbindung zu den geodatenhaltenden Stellen in Bund und Ländern 
her. Der Betrieb der beschlossenen nationalen technischen Komponenten der GDI-DE wird gemäß 
der Verwaltungsvereinbarung derzeit vom BKG verantwortet. Näheres zur Funktion dieser 
Komponenten findet sich im Dokument „Architektur der GDI-DE – Technik“ (AK Architektur, 2013). 

In Arbeitskreisen und Projekten wirken Experten aus Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und 
Wirtschaft zusammen, um die gemeinsamen fachlichen, technischen und organisatorischen 
Grundlagen der GDI-DE abzustimmen. Im Bedarfsfall werden Experten aus Fachministerkonferenzen 
und deren Arbeitskreise ebenfalls einbezogen. Die Zuständigkeiten für fachliche Belange bleiben 
dabei unberührt. Die Kst. GDI-DE stellt den Austausch der Informationen zwischen Arbeitskreisen 
und Projekten sicher. Eine Übersicht der Arbeitskreise und deren Aufgaben findet sich 
unter http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE. 

http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE
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Darüber hinaus wurden Fachnetzwerke für die verschiedenen INSPIRE-Themengebiete eingerichtet, 
in denen sich deutsche Fachexperten mit der inhaltlichen Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie und 
insbesondere mit den INSPIRE-Datenspezifikationen beschäftigen. 

Die Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW-Kommission) steht dem LG GDI-DE mit 
beratender Funktion zur Seite. Sie steht unter der Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie und bringt die Interessen der Wirtschaft in die Prozesse der GDI-DE ein. Die GIW-
Kommission setzt sich aus Vertretern der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft aus nahezu 
allen Branchen zusammen. Ihr Ziel ist es, Impulse für eine wirtschaftsorientierte Bereitstellung von 
Geoinformationen der öffentlichen Hand zu geben und so den Mehrwert von Geoinformationen zu 
steigern. Die operative Koordination erfolgt über die Geschäftsstelle der GIW-Kommission.  

 

Abbildung 3: Organisation der GDI-DE 

  

http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Fachnetzwerk/fachnetzwerk.html?lang=de


ARCHITEKTUR DER GDI-DE – ZIELE UND GRUNDLAGEN  12 

 

3 Ziele und Grundsätze der GDI-DE 
Geodaten haben bereits in viele Lebensbereiche Eingang gefunden. In Verwaltung, Wirtschaft und 
Wissenschaft sind sie aus der täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Bürgerinnen und Bürger 
erzeugen oder nutzen Geodaten und setzen sie täglich im privaten Umfeld ein. Geodaten-
infrastrukturen helfen, Daten über reale Objekte nach gemeinsamen Regeln zu verorten und diese 
dann nach räumlichen oder sachlichen Kriterien zu recherchieren, zu analysieren und zu visualisieren.  

Das besondere Informations- und Wertschöpfungspotenzial einer Geodateninfrastruktur entsteht 
dadurch, dass vielfältige Daten aus unterschiedlichen Quellen mittels standardisierter 
Webtechnologie und durch ihren Raumbezug einfach miteinander in Beziehung gebracht werden 
können – über räumliche, fachliche und institutionelle Grenzen hinweg. Neues Wissen entsteht, 
Mehrwerte werden geschaffen, Effizienz und Qualität der Erledigung von Aufgaben mit Raumbezug 
steigen. Die Qualität der Geodaten selbst kann durch die vermehrte Nutzung und damit 
einhergehende Nutzerrückmeldungen gefördert werden.  

3.1 Zieldefinition 
Die GDI-DE verfolgt das Ziel, in Deutschland verteilt vorliegende Geodaten verschiedener Herkunft 
für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit über Geodatendienste 
interoperabel verfügbar zu machen. 

Die GDI-DE versteht sich dabei als gemeinschaftliche Geodateninfrastruktur von Bund, Ländern und 
Kommunen unter Einbeziehung von Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland, die in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit von den Anbietern der Geodaten getragen und 
fachübergreifend den Bedürfnissen der Nutzer entsprechend ausgestaltet wird. 

Die einzelnen Geodateninfrastrukturen des Bundes und der Bundesländer werden als 
konstituierende, integrale Bestandteile der GDI-DE aufgebaut. In der Mehrzahl der Bundesländer 
wiederum wird die Bereitstellung von Geodaten der Kommunen länderseitig koordiniert und 
unterstützt (vgl. Abbildung 4). Das Architekturkonzept muss deshalb in besonderem Maße die 
föderalen Strukturen in Deutschland berücksichtigen. 

 

Abbildung 4: GDI-Hierarchie in Deutschland 

Die GDI-DE fördert durch die Bereitstellung von Geodaten der öffentlichen Verwaltung die Ziele des 
E-Governments und ermöglicht damit die volkswirtschaftlich sinnvolle Mehrfachnutzung der 
teilweise mit hohem Aufwand erhobenen und aktuell gehaltenen Geodaten einzelner Stellen. Sie 
trägt dadurch zur Entwicklung einer modernen Informations- und Wissensgesellschaft bei.  
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Als nationale Geodateninfrastruktur in Deutschland und zugleich als deutscher Beitrag zur 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) wird die GDI-DE als gemeinsamer 
Rahmen für die Geodateninfrastrukturen von Bund, Ländern und Kommunen entwickelt. Die 
erforderlichen technischen Spezifikationen der Schnittstellen werden benannt und ermöglichen 
weiteren Datenanbietern die Teilnahme an der GDI-DE. 

Der Zieldefinition liegen die Anforderungen zugrunde, mit Entwicklung und Betrieb der GDI-DE     

• die Erledigung von gesetzlichen Aufgaben auf allen Verwaltungsebenen zu unterstützen, 
• die Automation von Verwaltungsverfahren mit Raumbezug im Rahmen des E-Governments 

voranzutreiben,  
• die räumlichen Daten für die unternehmerischen Aufgaben in der Wirtschaft, vor allem für 

die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle von Unternehmen, bereitzustellen,   
• zu einer raumbezogenen Wissensbasis für die Forschung beizutragen und 
• die Öffnung der öffentlichen Verwaltung im Rahmen des Open Government durch 

Bereitstellung von Geodaten zu fördern. 

3.2 Fachliche Grundsätze 
In der GDI-DE wirken viele Organisationen und Stellen an einem komplexen Bündel von rechtlichen, 
fachlichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen mit. Um das Ziel der GDI-DE zu 
erreichen, müssen die einzelnen Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Dabei sollen die 
nachfolgenden fachlichen Grundsätze berücksichtigt werden:   

• Nutzerorientierung 
Bei Maßnahmen zum Aufbau der GDI-DE sollen – unter Wahrung der Interessen der 
Geodatenanbieter – die Bedürfnisse der Geodatennutzer im Mittelpunkt stehen.  

• Vollständigkeit der Geodaten 
Im Rahmen der GDI-DE sollen die in Deutschland vorliegenden Geodaten mit direktem oder 
indirektem Raumbezug, die in unterschiedlichen Fachbereichen, auf unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen sowie in Wirtschaft und Wissenschaft vorhanden sind, grundsätzlich 
über Geodatendienste bereitgestellt werden. 

• Mehrfachnutzung von Geodaten 
Von einer Stelle für einen konkreten Zweck erfasste Geodaten sollen auch für andere Zwecke 
zugänglich gemacht werden, damit sie im Rahmen der geltenden Bestimmungen genutzt 
werden können. 

• Transparenz und Recherchierbarkeit  
Um Transparenz über das Daten- und Dienstangebot zu schaffen, sollen alle Geodaten und 
Geodatendienste durch öffentlich publizierte Metadaten beschrieben werden. 

• Zentralität des Zugangs  
Für den vereinfachten Zugriff auf die Geodaten aus der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland wird ein zentraler Suchdienst betrieben. Dieser steht öffentlich zur Verfügung 
und wird unter anderem von dem Geoportal der GDI-DE genutzt. Die Einrichtung von 
Suchdiensten und Portalen zu Daten einzelner Verwaltungseinheiten ist davon unberührt.    
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• Dezentralität der Geodaten  
Geodaten werden durch die fachlich originär zuständigen geodatenhaltenden Stellen nach 
Maßgabe der rechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich dezentral erfasst und geführt. Die 
Bereitstellung innerhalb der GDI-DE soll unter Wirtschaftlichkeits- und Effizienzaspekten 
vorgenommen werden und kann Kooperationen zur Bereitstellung einschließen.  

• Vermeidung von Redundanzen 
Die dauerhafte Haltung von Sekundärdaten bei Datennutzern soll – soweit möglich – 
vermieden werden. 

• Harmonisierung von Daten und Diensten  
Für Geodaten, Geodatendienste und Metadaten werden die anzuwendenden oder 
empfohlenen Spezifikationen festgelegt und veröffentlicht. Die Einhaltung dieser 
Spezifikationen ist Voraussetzung für die interoperable Datenbereitstellung in der GDI-DE in 
semantisch, geometrisch und strukturell harmonisierter Form. 

• Definierte und dokumentierte Qualität von Daten und Diensten  
Die Qualität von Geodaten und Geodatendiensten soll von den Anbietern durch Einhaltung 
vorgegebener Daten- und Dienstspezifikationen sichergestellt und transparent für die 
Geodatennutzer in den Metadaten nachgewiesen werden. Dies schließt Angaben über eine 
ausreichend hohe Verlässlichkeit, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der 
Geodatendienste ein. 

• Einfache Zugangs- und Nutzungsregelungen 
Geodaten sollen unter möglichst einfachen, einheitlichen und offenen Zugangs- und 
Nutzungsregelungen bereitgestellt werden, um ihre Nutzung zu fördern. Die finanziellen 
Interessen der Geodatenanbieter und der Geodatennutzer sind in Ausgleich zu bringen, 
damit die Verwendung der Geodaten nicht unangemessen behindert wird. 

 

Abbildung 5: Fachliche Grundsätze der GDI-DE 
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3.3 Architekturgrundsätze 
Es bedarf einheitlicher, langfristig zu verfolgender Architekturgrundsätze, um in der GDI-DE 
nachhaltige und wirtschaftliche IT-Lösungen – und damit Investitionssicherheit – zu schaffen. Die 
nachfolgenden Grundsätze sind aus dem Dokument SAGA-Modul Grundlagen Version 5.1.0 (SAGA 5, 
2011) abgeleitet. Sie gelten für alle Handlungsfelder der GDI-DE, sowohl für die Aufstellung und 
Fortschreibung des Architekturkonzepts als auch für Entwurf und Realisierung der einzelnen 
Komponenten, für die Methoden zur Daten- und Prozessmodellierung sowie für die technischen 
Vorgaben und Empfehlungen: 

• Wirtschaftlichkeit  
Die Architektur der GDI-DE beachtet durch klare, vereinheitlichende Vorgaben den Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit. Sowohl die Beschaffung als auch der Betrieb der zentralen und 
dezentralen Komponenten folgen damit wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

• Interoperabilität 
Die offene Architektur der GDI-DE vernetzt die verteilt vorliegenden Daten, Dienste und 
Anwendungen zu einer gemeinsamen Infrastruktur. Durch den Einsatz standardisierter 
Schnittstellen ist die Architektur hersteller- und produktunabhängig angelegt. Die Geodaten 
und Geodatendienste sollen automatisiert auf ihre Konformität zu den in der Architektur der 
GDI-DE empfohlenen Standards überprüft werden können. 

• Agilität   
Die Architektur der GDI-DE kann grundsätzlich um neue Anwendungs- und Dienstarten 
erweitert werden, um flexibel auf neue oder veränderte Anforderungen reagieren zu 
können.  

• Offenheit  
Die Architektur der GDI-DE beruht auf offenen Standards und allgemein anwendbaren 
Prinzipien und wird frei veröffentlicht. Das Konzept der GDI-DE ist grundsätzlich auf alle 
Ebenen der Verwaltung sowie auf Wirtschaft und Wissenschaft übertragbar.  

• Skalierbarkeit  
Die Architektur der GDI-DE erlaubt die Erweiterung und Verteilung einzelner Komponenten, 
wie beispielsweise Geoportal.de oder GDI-DE Registry, und bietet so auch bei sich ändernden 
Anforderungen, wie z. B. steigender Last, hinreichende Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit. 

• Sicherheit 
Die Informationssicherheit innerhalb der GDI-DE betrifft sowohl die Sicherheit der 
eingesetzten IT-Systeme als auch die Zugriffskontrolle auf Geodaten und Dienste, um 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Architektur der GDI-DE 
empfiehlt den Einsatz bestehender Sicherheitsarchitekturen, um eine zuverlässige Nutzung 
von Geodaten und Geodatendiensten zu ermöglichen. 

• Wiederverwendbarkeit  
Die Architektur der GDI-DE beschreibt aus technischer Sicht überwiegend IT- und 
Softwarekomponenten, die nach ihrer Realisierung für einen Auftraggeber von anderen 
Stellen für vergleichbare Anwendungen ganz oder teilweise wiederverwendet werden 
können. Bei der Wiederverwendung sind eventuell existierende Urheber- und 
Nutzungsrechte zu berücksichtigen. 
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4 Rechtliche Grundlagen 
Rechtliche Grundlagen für den Aufbau der GDI-DE sind das Geodatenzugangsgesetz des Bundes und 
die sechzehn die Geodateninfrastruktur betreffenden Gesetze der Länder, nach denen die bundes- 
und landesbezogenen Geodateninfrastrukturen als Teil der nationalen Geodateninfrastruktur GDI-DE 
aufgebaut werden. Die genannten Rechtsvorschriften und ergänzende Rechtsverordnungen in 
Deutschland setzen die INSPIRE-Richtlinie (EU-Kommission, 2007) in nationales Recht um.  

Das Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG, 2009) verpflichtet die geodatenhaltenden Stellen 
der Bundesverwaltung und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
zur Bereitstellung ihrer – noch in Verwendung stehenden – Geodaten über Geodatendienste, soweit 
sie unter die genannten Geodatenthemen fallen und die weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen 
kumulativ erfüllen (§ 4 GeoZG). 

Die entsprechenden Gesetze der Länder regeln die Betroffenheit von Landesbehörden und – soweit 
vorhanden – Landkreisen, Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die unter ihrer 
Aufsicht stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Landesgesetze verpflichten  
i. d. R. ebenfalls natürliche und juristische Personen des Privatrechts, soweit sie unter der rechtlichen 
Aufsicht oder tatsächlichen Kontrolle der Länder oder der Kommunen stehen und öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen oder Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit der Umwelt 
stehen (z. B. privatrechtlich geführte Versorgungsunternehmen). 

Darüber hinaus existieren zahlreiche Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die 
Fragen des Zugangs zu und der Nutzung von Geodaten betreffen und bei der Bereitstellung der 
Geodaten über Geodatendienste zu beachten sind.  

 

Abbildung 6: Dokumente im Zusammenhang mit der INSPIRE-Richtlinie 

Zur Konkretisierung der INSPIRE-Richtlinie hat die Europäische Kommission Verordnungen und 
Entscheidungen zur Durchführung der Richtlinie (sogenannte Durchführungsbestimmungen) erlassen, 
die für die durch die nationalen Gesetze verpflichteten geodatenhaltenden Stellen in den 
Mitgliedstaaten unmittelbar rechtsverbindlich sind und von diesen nach vorgegebenen Fristen 
umgesetzt werden müssen. Die nachfolgende Tabelle 1 gibt dazu einen Überblick:  



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – ZIELE UND GRUNDLAGEN  17 

 

Durchführungs-
bestimmung 

Erläuterung Ausfertigungsdatum Referenz 

Metadaten Spezifikation INSPIRE-
konformer Metadaten 
nach Struktur und Inhalt, 
mit denen Geodaten und 
Geodatendienste zu 
beschreiben sind 

03.12.2008,  
berichtigt am 15.12.2009 

(EU-Kommission, 
2008) 

Interoperabilität 
von 
Geodatensätzen 
und -diensten 

Spezifikation INSPIRE-
konformer Geodaten 
nach Struktur und Inhalt 
(Datenmodell) und 
Anforderungen für 
Dienste (Kartenebenen) 

23.11.2010 
(Geodatenthemen 
Anhang I) 

(EU-Kommission, 
2010) 

04.02.2011  
(Codelisten zu Anhang I) 

(EU-Kommission, 
2011) 

XX.XX.2013 
(Geodatenthemen 
Anhänge II und III) 

Steht noch aus 

Netzdienste Spezifikation INSPIRE-
konformer Dienste  
(insb. zur Suche, 
Darstellung, Download, 
Transformation) nach 
Struktur und Inhalt 

19.10.2009 (Such- und 
Darstellungsdienste)  

(EU Kommission, 
2009)  

23.11.2010  
(Download- und 
Transformationsdienste) 
XX.XX.2013  
(Geodatendienste und 
Dienste zum Abrufen von 
Geodatendiensten)  

Steht noch aus 

Harmonisierte 
Zugangs-
bedingungen 

Festlegungen zu Zugangs- 
und Nutzungsregelungen 
für die Organe der EU 

29.03.2010 (EU-Kommission, 
2010) 

Überwachung 
und Bericht-
erstattung 

Festlegungen zur 
Überwachung und 
Berichterstattung bei der 
Umsetzung der INSPIRE-
Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten 

05.06.2009 (EU-Kommission, 
2009) 

Tabelle 1: Übersicht der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen 

Seitens der Europäischen Kommission werden für die konkrete Umsetzung der INSPIRE-
Durchführungsbestimmungen Umsetzungsanleitungen (Technical Guidance) herausgegeben. Diese 
sind zwar rechtlich nicht bindend, enthalten aber auf der Grundlage von Normen und Standards 
entwickelte wichtige implementierungsrelevante Anforderungen und Empfehlungen. Ihre Beachtung 
durch die geodatenhaltenden Stellen ist zur Gewährleistung der europaweiten Interoperabilität von 
Geodaten, Geodatendiensten und den dazugehörigen Metadaten von entscheidender Bedeutung 
und wird seitens der GDI-DE dringend empfohlen. 

Zu den Umsetzungsanleitungen werden im Rahmen der GDI-DE nach Bedarf ergänzende 
Handlungsempfehlungen und Konventionen für eine fachübergreifende Verwendung herausgegeben. 
Fachspezifische Festlegungen werden in der Regel in den für die jeweiligen Geodaten zuständigen 
nationalen Fachgremien (z. B. AdV, LABO, LANA) – bei Bedarf in Abstimmung mit den Fachexperten 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – ZIELE UND GRUNDLAGEN  18 

 

des INSPIRE-Fachnetzwerks der GDI-DE – erarbeitet, um die deutschlandweit einheitliche Umsetzung 
im jeweiligen Fachbereich sicherzustellen. 

5 Zugangs- und Nutzungsregelungen 
Redaktioneller Hinweis: Das Kapitel 5 befindet sich derzeit noch in Überarbeitung und wird mit der 
Version 3.1 dieses Dokuments veröffentlicht. 

6 Ressourcen 
Im Kontext von Geodateninfrastrukturen bezeichnet der Oberbegriff „Ressourcen“ i. d. R. Geodaten, 
Geodatendienste und Anwendungen, die auf Geodaten und Geodatendienste zugreifen. Eine 
spezielle Ressource in der GDI-DE stellt die NGDB dar. Die NGDB bezeichnet eine Auswahl von Daten 
und Diensten, die besonderen Qualitätskriterien unterliegt (NGDB, 2009). 

6.1 Geodaten und Geodatendienste 
Als „Geodaten“ werden alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten 
Standort oder geografischen Gebiet bezeichnet (Art. 3 Nr. 2 INSPIRE-Richtlinie). Während ein direkter 
Raumbezug üblicherweise über Koordinaten hergestellt wird, kann ein indirekter Bezug beispiels-
weise durch eine Adresse oder eine statistische Einheit gegeben sein. 

Unter einem „Geodatensatz“ wird gemäß ISO 19115 eine identifizierbare Sammlung von Geodaten 
verstanden. Eine Sammlung von Geodatensätzen mit derselben Produktspezifikation – beispielsweise 
die Gesamtheit der Kacheln einer topographischen Karte – wird als „Geodatenserie“ bezeichnet. 

Unter „Geodatendiensten“ werden Dienste verstanden, die Metadaten, Geodaten oder Funktionen 
zur Verarbeitung von Geodaten über standardisierte Schnittstellen im Internet bereitstellen. Dazu 
gehören beispielweise Suchdienste, Darstellungsdienste, Downloaddienste, Sensordienste, Routing-
dienste, Geokodierungs- und Gazetteerdienste, Koordinaten- und Modelltransformationsdienste 
sowie weitere Prozessierungsdienste. 

Gemäß der Zieldefinition in Abschnitt 3.1 werden Geodaten in der GDI-DE grundsätzlich über 
Geodatendienste verfügbar gemacht. Betrachtungsdienste erlauben beispielsweise die unmittelbare 
Nutzung der Geodaten, Downloaddienste ermöglichen deren Verwendung in eigenen GIS-
Anwendungen. Dies entspricht dem Konzept einer dienstorientierten Architektur. Näheres dazu in 
Architektur der GDI-DE – Technik (AK Architektur, 2013). 

6.2 Nationale Geodatenbasis 
Eine spezielle Ressource der GDI-DE ist die Nationale Geodatenbasis (NGDB), die im Jahr 2009 
konzipiert wurde (NGDB, 2009). In der NGDB werden Daten und Dienste von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie Dritten anhand vorgegebener Qualitätskriterien klassifiziert.  Kriterien für die 
Aufnahme von Datenbeständen in die NGDB sind, dass die darunter gefassten Geodaten 

1. für die Erledigung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben aus nationalen und internationalen 
Verpflichtungen benötigt werden oder 

2. für Verwaltung, Wirtschaft oder Wissenschaft in Deutschland von wesentlicher Bedeutung 
sind 
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sowie 

• grundsätzlich fachübergreifend oder 
• bundesweit flächendeckend vorliegen (soweit Flächendeckung sinnvoll)  oder 
• mehrfach genutzt werden. 

In der NGDB werden Geodaten in zwei Qualitätsstufen klassifiziert. Der Aufbau der NGDB erfolgt 
schrittweise; die Einstufung erfolgt unter Berücksichtigung der INSPIRE-Richtlinie anhand der 
Einhaltung der Qualitätskriterien.  

Qualitätskriterien für die Stufe 1 sind: 

• Georeferenzierung (Unterstützung von Raumbezugssystemen), 
• Visualisierbarkeit (Unterstützung eines Darstellungsdienstes) und 
• Recherchierbarkeit (Existenz von Metadaten in einem Suchdienst, tatsächliche Integration 

der Metadaten in den Geodatenkatalog.de als zentralem Suchdienst für Geodaten und 
Geodatendienste der GDI-DE). 

Qualitätskriterien für die Stufe 2 sind: 

• Bereitstellung der Geodaten zum Herunterladen; 
• Elektronische Abwicklung der Lizenzierung (Lizenzmodell mit elektronischer Dienstleistung); 
• Elektronische Abwicklung von Abrechnungsverfahren (Abrechnungsmodell mit 

elektronischer Dienstleistung, soweit erforderlich); 
• Harmonisierung von Fachsichten und Objekten (semantische und geometrische 

Interoperabilität auf der Grundlage eines einheitlichen Modellierungsrahmens und zu 
entwickelnder Fachschemata). 

Die abgestimmte Vorgehensweise zum Aufbau der NGDB ist im Umsetzungsplan zum NGDB-Konzept 
beschrieben (NGDB, 2011).  

7 Kooperationen zur standardisierten Datenbereitstellung 
Die GDI-DE unterstützt das E-Government in Deutschland durch die Bereitstellung verlässlicher, 
interoperabler Geodatensätze und Geodatendienste. Die GDI-DE versteht sich als Geokomponente 
des nationalen E-Governments. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Geodaten der öffentlichen 
Verwaltung im Rahmen von Open Government Data. 

Um Synergien bei der Entwicklung von Standards und technischen Komponenten zu nutzen und 
Mehrfachentwicklungen zu vermeiden, kooperiert die GDI-DE mit anderen Akteuren des 
E-Governments, beispielsweise mit der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT).   

Die Interoperabilität von Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten soll in der GDI-DE durch die 
Einhaltung bestimmter internationaler und nationaler Normen, Standards und Spezifikationen 
gewährleistet werden. Diese werden bei Bedarf durch Profile, Konventionen und 
Handlungsempfehlungen der GDI-DE konkretisiert. Für die GDI-DE sind insbesondere die Vorgaben 
folgender Standardisierungsorganisationen von Bedeutung:   

Normungsorganisationen  
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• ISO – International Organization for Standardization (Internationale Organisation für 
Normung); 

• CEN – European Committee for Standardization (Europäisches Komitee für Normung);  
• DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.: Internationale und nationale Normen, 

insbesondere die ISO 19100-Normenreihe als Basis für Standardisierungen im Rahmen von 
INSPIRE und GDI-DE. 

Internationale Gremien für IT- und Geo-Standards  

• IETF – Internet Engineering Task Force: Standards für internetbasierte Kommunikation 
(z. B. HTTP); 

• W3C – World Wide Web Consortium: Standards für die Kommunikation im WWW 
(z. B. HTML, XML);  

• OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards: 
u.a. Standards für dienstorientierte Architekturen; 

• OGC – Open Geospatial Consortium: anwendungsorientierte Standards und Spezifikationen 
für Geodaten und Geodatendienste; 

• INSPIRE – Maintenance and Implementation Group (MIG);  
• ISA – Interoperability Solutions for European Public Administrations: Förderprogramm der 

EU, um die elektronische Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Verwaltungen durch 
Interoperabilität zu stärken 

Gremien für IT-Standards der öffentlichen Verwaltung in Deutschland 

• IT-Planungsrat, Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT): XÖV (XML-Standards in der 
öffentlichen Verwaltung);  

• Rat der IT-Beauftragten der Bundesregierung (IT-Rat): SAGA (Standards und Architekturen für 
E-Government-Anwendungen).  

Das LG GDI-DE ist ebenfalls als Gremium für IT-Standards der öffentlichen Verwaltung anzusehen. 
Das vom LG GDI-DE verabschiedete Architekturkonzept der GDI-DE nennt die erforderlichen 
technischen Standards. Es beschreibt Vorgehensweisen, wie die technischen Standards zweckmäßig 
anzuwenden sind. Diese für die GDI-DE relevanten Normen, Standards, Profile und 
Handlungsempfehlungen werden im Dokument „Architektur der Geodateninfrastruktur Deutschland 
– Technik“ (AK Architektur, 2013) dargestellt.  
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